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Aufhebung der Vereinbarung zur Übernahme von Aufgaben der Touristinformation und Rücknahme 
dieser Aufgaben in die Kernverwaltung 
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Beratungsfolge 
 

Datum der Sitzung Gremium Abstimmungsergebnis 
 

09.09.2020 Ausschuss 
Bildung Soziales Sport Kultur 

 

  
 

Anw.: 4 Ja: 4 Nein: 0 Enth.: 0 

10.09.2020 Hauptausschuss  

  
 

Anw.: 8 Ja: 6 Nein: 0 Enth.: 2 

23.09.2020 Stadtverordnetenversammlung  

  
 

Anw.: 26 Ja: 26 Nein: 0 Enth.: 0 

 
 

Beschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde stimmt der fristgerechten Aufhebung der 
Vereinbarung zur Übernahme von Aufgaben der Touristinformation vom 29.06.2006, einschließlich seiner 
Änderungen, zum 31.12.2020 zu und beschließt die Rücknahme der Aufgaben in die Verwaltung. Die 
Übernahme der Beschäftigten erfolgt nach § 613a BGB. 

 

 

 

 

A n d r e a s  H o l f e l d  

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 

Beschluss BV-2020-115 öffentlich 
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Sachverhalt 

Mit BV-2006-065 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde den Abschluss einer 
Vereinbarung zur Übernahme von Aufgaben der Touristinformation an den Verein „Für Finsterwalde“ e.V. 
zugestimmt. Ziel und Aufgaben der Vereinbarung waren die Attraktivität und Bekanntheit der Stadt zu steigern. 
Es sollte Informationsmaterial erstellt, Inserate geschalten, Messen und öffentliche Veranstaltungen besucht 
und die Betreibung der Touristinformation übernommen werden. 
 
In der Beschlussbegründung/ im Sachverhalt zum Beschluss wurde eine finanzielle Einsparung im 
Stadthaushalt in Höhe von 27.384,82 € und eine jährliche Ausgabe von 25.000 € als Zuschuss vermerkt. Im 
Jahr 2015 wurde die Vereinbarung der allgemeinen Kosten-Preisentwicklung angepasst und ein Zuschuss für 
Personalkosten von 40.000 € pro Jahr vereinbart. 
 
Die Inhalte der Vereinbarung wurden bis zum heutigen Tag durch den Verein ordnungsgemäß erbracht. Mit 
Antragsschreiben des Vereins SängerstadtRegion e.V. vom 24.06.2020 wird darauf hingewiesen, dass der 
Verein aufgrund der derzeitigen Situation in Bezug auf Covid 19 und der daraus erwachsenen wirtschaftlichen 
Situation perspektivisch die Inhalte der gemeinschaftlichen Vereinbarung nicht mehr gewährleisten kann. 
 
 

 
Anlagen 
Beschluss BV-2006-065 mit Vereinbarung (nur für Abgeordnete) 
Antrag auf Rücknahme des Vereins vom 24.06.2020 (nur für Abgeordnete) 
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